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Regeste

Nichteintreten auf Asylgesuch und Wegweisung

Erwägungen

E. 1.1
Gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32)
beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
VwVG. Das Bundesamt für Migration (BFM) gehört zu den Behörden nach Art. 33 VGG
und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine das Sachgebiet
betreffende Ausnahme im Sinne von Art. 32 VGG liegt nicht vor. Das
Bundesverwaltungsgericht ist daher zuständig für die Beurteilung der vorliegenden
Beschwerde und entscheidet in diesem Bereich endgültig (Art. 105 AsylG; Art. 83 Bst. d
Ziff. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]).

E. 2.1
Bei Beschwerden gegen Nichteintretensentscheide ist die Beurteilungszuständigkeit der
Beschwerdeinstanz grundsätzlich auf die Überprüfung der Frage beschränkt, ob die
Vorinstanz zu Recht auf das Asylgesuch nicht eingetreten ist. Bei Begründetheit der
Beschwerde ist die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Sache zu neuer
Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Entscheidungen und Mitteilungen der
Schweizerischen Asylrekurskommission [EMARK] 2000 Nr. 34 E. 2.1 S. 240 f.).

E. 2.2
Gemäss der revidierten, am 1. Januar 2007 in Kraft getretenen Bestimmung von Art. 32
Abs. 2 Bst. a AsylG wird auf ein Asylgesuch nicht eingetreten, wenn Asylsuchende den
Behörden nicht innerhalb von 48 Stunden nach Einreichung des Gesuchs Reise- oder
Identitätspapiere abgeben. Diese Bestimmung findet jedoch keine Anwendung, wenn
Asylsuchende glaubhaft machen können, sie seien dazu aus entschuldbaren Gründen nicht
in der Lage (Art. 32 Abs. 3 Bst. a AsylG), oder wenn auf Grund der Anhörung sowie
gestützt auf Art. 3 und 7 AsylG die Flüchtlingseigenschaft festgestellt wird (Art. 32 Abs. 3
Bst. b AsylG) oder wenn sich auf Grund der Anhörung die Notwendigkeit zusätzlicher
Abklärungen zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft oder eines
Wegweisungsvollzugshindernisses ergibt (Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG).

E. 2.3
Nach erfolgter Gesetzesrevision bildet somit auch die Flüchtlingseigenschaft
Prozessgegenstand des Beschwerdeverfahrens, wobei im Rahmen der summarischen
Prüfung das offenkundige Fehlen der Flüchtlingseigenschaft, sei es, weil die Vorbringen
offensichtlich unglaubhaft sind, oder sei es, weil sie offensichtlich keine



flüchtlingsrechtliche Relevanz nach Art. 3 AsylG aufweisen, und das offenkundige Fehlen
von Wegweisungsvollzugshindernissen zu beurteilen sind (vgl. BVGE 2007/8 E. 2.1).

E. 3.1
Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingereicht. Der Beschwerdeführer ist durch die
angefochtene Verfügung berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
beziehungsweise Änderung. Er ist daher zur Einreichung der Beschwerde legitimiert (Art.
108 Abs. 2 AsylG sowie Art. 6 AsylG i.V.m. Art. 48 Abs. 1 und 52 VwVG). Auf die
Beschwerde ist einzutreten.

E. 3.2
Mit Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht, die unrichtige oder unvollständige
Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit gerügt werden
(Art. 106 Abs. 1 AsylG).

E. 4.1
Das Bundesamt führt zur Begründung seines Nichteintretensentscheides aus, die
Reiseschilderungen des Beschwerdeführers seien erfahrungswidrig. Es könne nicht
nachvollzogen werden, dass er den Namen, der im für die Ausreise verwendeten Pass
aufgeführt worden sei, nicht kenne. Ebenso erfahrungswidrig sei, dass er vor und während
der Reise nicht gewusst habe, wohin diese gehe. Zudem erstaune, dass er seinen
Identitätsausweis zuhause gelassen habe, obwohl er sich vor seiner Ausreise von seinem
Versteck aus mehrmals nach Hause begeben habe. Der Beschwerdeführer behaupte, der
Ehemann einer angolanischen Staatsangehörigen zu sein, die er im Jahre 1998 oder 1999
geheiratet habe. Das Asylgesuch dieser Frau sei am 30. April 2004 abgelehnt worden, weil
insbesondere auch die Vorbringen, die sich auf den Beschwerdeführer bezogen haben
sollen, unglaubhaft gewesen seien. Zudem sei sie nicht angolanische Staatsangehörige.
Bezeichnenderweise habe es der Beschwerdeführer unterlassen, die Heirat zu
dokumentieren und die Vorbringen beider Personen divergierten nicht nur bezüglich der
Erlebnisse in Angola, sondern auch bezüglich der Heirat und der Personalien. Es ergebe
keinen Sinn, dass er erst in Angola seinen Aufrag, für den Geheimdienst arbeiten zu
müssen, erfahren habe. Er habe sich zum Ort der Festnahme im Jahr 2002 widersprüchlich
geäussert und habe den Gefängnisalltag nicht detailliert beschreiben können. Er habe auch
nicht gewusst, wann die Präsidentschaftswahlen, in deren Vorfeld er sich nach seiner
Freilassung als Wahlhelfer von Bemba engagiert habe, stattgefunden hätten. Schleierhaft
sei auch, warum er im Jahr 2007 das Risiko auf sich genommen habe, trotz wiederholter
Todesdrohungen weiterhin monatelang in Kinshasa zu bleiben und mehrere Male nach
Hause zu gehen. Der Beschwerdeführer erfülle die Flüchtlingseigenschaft nicht und
zusätzliche Abklärungen zur Feststellung der Flüchtlingseigenschaft oder eines
Wegweisungsvollzugshindernisses seien aufgrund der Aktenlage nicht erforderlich.

E. 4.2
In der Beschwerde wird geltend gemacht, das BFM habe die 20-tägige Entscheidungsfrist
weit überschritten. Aufgrund der Praxis des Bundesverwaltungsgerichts könne deshalb
nicht behauptet werden, die Flüchtlingseigenschaft oder die
Wegweisungsvollzugshindernisse fehlten offenkundig. Der Nichteintretensentscheid
verstosse bereits aus diesem Grund in krasser Weise gegen Bundesrecht. Des weiteren sei
die Bundesanhörung äusserst detailliert ausgefallen. Sie habe insgesamt über neun Stunden
gedauert und das Protokoll umfasse 40 Seiten. Eine solch detaillierte Befragung lasse



jedoch keine summarische Prüfung zu, denn die gewonnene Informationsdichte
widerspreche den Anforderungen, die das Bundesverwaltungsgericht an ein summarisches
Verfahren gestellt habe. Der zweite Teil der Bundesanhörung sei als "zusätzliche
Abklärung" im Sinne von Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG zu werten, weshalb auch in dieser
Hinsicht auf das Asylgesuch einzutreten sei. Zusätzliche Abklärungen habe das BFM auch
bei der Beurteilung der Glaubhaftigkeit der Asylbegründung sowie betreffend die politische
Lage im Kongo vorgenommen. Die Begründung des Entscheids stütze sich auf
Recherchearbeit in den Asylakten der in der Schweiz wohnhaften Lebenspartnerin. Zur
Lage im Kongo sei eine bemerkenswert ausführliche Analyse zur politischen Situation
erstellt worden, die - selbst wenn es sich um einen Textbaustein handle - viel
Recherchearbeit habe beinhalten müssen. Beide Vorgehensweisen seien als zusätzliche
Abklärungen zu qualifizieren. Aufgrund der Aktenlage hätte das BFM zusätzliche
Abklärungen betreffend Wegweisungsvollzugshindernisse vornehmen müssen. Das BFM
hätte individuelle Gründe, welche gegen den Vollzug sprächen, prüfen müssen. Der
Beschwerdeführer habe geltend gemacht, keine Berufsausbildung zu haben. Er habe sich
über zehn Jahre im Ausland befunden und im Heimatland keine Verwandten mehr. Bei
einer Rückkehr in die Heimat dürfte er erhebliche Schwierigkeiten bei der Reintegration
haben. Hinzu komme, dass seine langjährige Partnerin und das gemeinsame Kind in der
Schweiz vorläufig aufgenommen worden seien. Seine Partnerin sei im fünften Monat
schwanger und er sei der Vater des werdenden Kindes. Selbst wenn der Zivilstatus der
Familie in der Bundesanhörung nicht habe geklärt werden können - die erneute
Schwangerschaft bestätige jedenfalls ein faktisches Familienverhältnis -, hätte das BFM
sich zumindest ansatzweise mit einem Einbezug in die vorläufige Aufnahme seiner
Partnerin und des gemeinsamen Kindes auseinandersetzen und entsprechende rechtliche
Abklärungen treffen müssen. Aus dem Grundsatz der Einheit der Familie ergebe sich die
Unzulässigkeit der Trennung der engsten Familienangehörigen durch einen Asylentscheid.
Ein Anwesenheitsrecht des Beschwerdeführers sei zumindest nicht von vornherein
auszuschliessen, woraus sich die zusätzliche rechtliche Abklärung begründe. Er wohne
faktisch mit seiner Partnerin und dem gemeinsamen Kind zusammen.

E. 5.1.1
Die in der Beschwerde vertretene Auffassung, der vorliegend zu beurteilende
Nichteintretensentscheid verstosse bereits deshalb in krasser Weise gegen geltendes
Bundesrecht, weil die in Art. 37 AsylG (seit 1. Januar 2008: Art. 37 Abs. 1 AsylG)
vorgegebene Entscheidungsfrist von 10 Tagen vom BFM weit überschritten worden sei, ist
unzutreffend. Gemäss Rechtsprechung hat das BFM bei Vorliegen der Merkmale eines
Nichteintretenstatbestandes gemäss Art. 32 ff. AsylG auch dann einen
Nichteintretensentscheid zu fällen, wenn die Entscheidungsfrist von Art. 37 AsylG - wie
auch im vorliegenden Fall - unbegründet überschritten und damit dem Gebot der
Verfahrensbeschleunigung nicht nachgekommen worden ist (vgl. EMARK 2002 Nr. 15 E.
5d S. 125 f.).

E. 5.1.2
In der Beschwerde wird indessen zu Recht vorgebracht, das BFM habe zur Beurteilung der
Glaubhaftigkeit der Vorbringen des Beschwerdeführers, die Akten des abgeschlossenen
Asylverfahrens seiner (angeblichen) Lebenspartnerin beigezogen. Das BFM stützt sich
denn in der angefochtenen Verfügung zum Teil auch auf abweichende Aussagen des
Beschwerdeführers und seiner (angeblichen) Lebenspartnerin. Das



Bundesverwaltungsgericht hat in BVGE 2007/8 E. 5.6.6 S. 91 f. festgehalten, dass die
Fällung eines Nichteintretensentscheides ausgeschlossen ist, wenn zusätzliche Abklärungen
jeglicher Art nötig erscheinen bzw. vorgenommen wurden. Solche Abklärungen müssen in
den Akten nicht zwingend Niederschlag finden. Der Beizug der Akten eines
(abgeschlossenen) Asylverfahrens einer Drittperson und ein Vergleich deren Aussagen mit
denjenigen eines Gesuchstellers, ist angesichts der Erwägungen im Urteil BVGE 2007/8
zweifellos als "weitere Abklärung" im Sinne von Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG zu werten.
Das BFM hätte aufgrund der vorgenommenen Abklärungen demnach keinen
Nichteintretensentscheid gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG mehr fällen dürfen.

E. 5.1.3
Angesichts dieses Ergebnisses können die Fragen, ob die einlässliche Befragung des
Beschwerdeführers bzw. die ausführliche Analyse der politischen Lage im Kongo
(Kinshasa) als "zusätzliche Abklärungen" im Sinne von Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG zu
werten sind, die einen Nichteintretensentscheid gemäss Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG als
nicht zulässig erscheinen lassen, offen gelassen werden.

E. 5.2
Der Beschwerdeführer machte bereits bei der Erstbefragung geltend, er sei nach Brauch mit
einer angolanischen Staatsangehörigen verheiratet. Diese lebe zusammen mit der
gemeinsamen Tochter in der Schweiz. Gemäss Aktenlage wurde die vom Beschwerdeführer
bezeichnete Person, Frau B._______, vom BFM zusammen mit ihrer Tochter mit
Verfügung vom 22. Juli 2004 in der Schweiz vorläufig aufgenommen. Frau B._______
ersuchte das BFM mit einem bei diesem am 21. Februar 2008 eingegangenen Schreiben
darum, den Beschwerdeführer ihrem Aufenthaltskanton zuzuteilen. Der (Behörde) teilte
dem BFM am 7. März 2008 mit, Frau B._______ habe gesagt, dass ihr Partner und Vater
ihres Kindes in die Schweiz eingereist sei. Sie sei im vierten Monat schwanger und der
Beschwerdeführer sei der Vater dieses Kindes. Auch wenn die Aussagen des
Beschwerdeführers und von Frau B._______ in verschiedenen Punkten voneinander
abweichen und das BFM berechtigte Zweifel am Vorbringen, diese hätten sich in Angola
kennengelernt und dort eine Lebensgemeinschaft gebildet, hegt, so hätten sich vorliegend
dennoch weitere Abklärungen zur geltend gemachten Vaterschaft des Beschwerdeführers
aufgedrängt. Zudem wäre auch zu klären gewesen, ob er der Vater des werdenden Kindes
von Frau B._______ ist. Die Klärung beider Fragen ist für die Beurteilung eines
Wegweisungsvollzugshindernisses, den in Art. 44 Abs. 1 AsylG aufgestellten Grundsatz
der Einheit der Familie, unabdingbar. Trotz der Zweifel an den Aussagen des
Beschwerdeführers kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass er tatsächlich
der Vater der Tochter von Frau B._______ und des werdenden Kindes ist. Bei dieser
Sachlage wäre die Vorinstanz gehalten gewesen, in sachlicher und rechtlicher Hinsicht
weitere Abklärungen im Sinne von Art. 32 Abs. 3 Bst. c AsylG vorzunehmen.

E. 5.3
Zusammenfassend ergibt sich, dass das BFM zu Unrecht einen Nichteintretensentscheid
gestützt auf Art. 32 Abs. 2 Bst. a AsylG erlassen und damit Bundesrecht verletzt hat (vgl.
Art. 106 AsylG). Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, die angefochtene Verfügung des
BFM vom 11. März 2008 aufzuheben und die Sache zur Vornahme weiterer Abklärungen
und Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

E. 6.1



Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind keine Kosten aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 und 2
VwVG).

E. 6.2
Dem Beschwerdeführer ist angesichts des Obsiegens im Beschwerdeverfahren in
Anwendung von Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG für die Kosten der Vertretung
und allfälligen weiteren notwendigen Auslagen eine Parteientschädigung zuzusprechen
(vgl. auch Art. 7 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem
Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]). In der
Beschwerde vom 20. März 2008 wird ausgeführt, dem Beschwerdeführer seien bisher Fr.
460.-- in Rechnung gestellt worden; eine detaillierte Kostennote würde bei Abschluss des
Instruktionsverfahrens eingereicht. Da der seit dem Einreichen der Beschwerde angefallene,
geringe Arbeitsaufwand zuverlässig abschätzbar ist, kann auf die Einholung einer
detaillierten Kostennote verzichtet werden. Aufgrund der Aktenlage ist dem
Beschwerdeführer eine auf pauschal Fr. 550.-- festzusetzende, von der Vorinstanz zu
entrichtende Parteientschädigung zuzusprechen (vgl. Art. 10 und Art. 14 Abs. 2 VGKE).
(Dispositiv nächste Seite)
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